
 

 

Öffentliche Bekanntmachung - Ankündigung von Kartierungsarbeiten  

 

Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH plant im Zuge des Netzausbaus eine Netzverstär-

kungsmaßnahme von unterschiedlichen Leitungsanlagen zwischen Leingarten und Ludwigsburg. Ak-

tuell finden bereits Vorarbeiten für die Planfeststellung statt. In diesem Zusammenhang sind zur Er-

mittlung und Erweiterung der Datengrundlage biologische Kartierungen geplant, um die Vereinbarkeit 

des Vorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. 

 

Kartierungsarbeiten 
Die Kartierungszeiträume orientieren sich an den verschiedenen Lebenszyklen der Fauna und Flora. 
Auch Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert wird 
und können – je nach Artengruppe – in Form von Begehungen und Sichtbeobachtungen, aber auch 
durch das Ausbringen von Schlangenbrettern, Haselmaus-Tubes, Horchboxen, Reusen oder Hydro-
phon sowie Hand- und Kescherfängen erfolgen. 
 
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich genutzte, private und öffentliche 
Wege und im Einzelfall Grundstücke zu betreten und/oder zu befahren. Eine Sondergenehmigung für 
die Nutzung der Wege ist hierzu nicht erforderlich. In der Regel werden sie zu Fuß durchgeführt und 
dauern – je nach Ziel der Kartierung – zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag. Hierbei 
werden im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 
Flurschäden kommen, können diese bei den unten genannten Kontakten angezeigt werden. Die 
Schäden werden zeitnah beseitigt oder in voller Höhe entschädigt. 
 

Bekanntmachung und Termine 
Die Kartierungsarbeiten erfolgen im Zeitraum von Februar 2025 bis Dezember 2025. Die Berechtigung 
zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus §44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG). Im Rahmen einer ortsüblichen Bekanntmachung bei den Kommunen wird der Öffentlichkeit 
bzw. den Eigentümerinnen und Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als 
Maßnahme gemäß §44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der 
Flurstücksliste. Mitarbeiter der Vorhabenträger oder von ihnen beauftragte Firmen werden darüber 
hinaus mit den von den Kartierungsarbeiten berührten Eigentümern und Nutzungsberechtigten bei Be-
darf in Kontakt treten, sofern im Rahmen der Kartierungen temporäre Installationen (z.B. Nistkästen 
oder Lockstücke) ausgebracht werden.  
 
Eine Übersicht der von den Maßnahmen betroffenen Flurstücknummern auf der Gemarkung Marbach 
wird hiermit ortsüblich veröffentlicht und kann unter dialognetzbau@transnetbw.de oder über unsere 
Hotline angefordert werden.  

 

Kontakt für Rückfragen 

Hotline: 0800 / 3804701 

E-Mail: dialognetzbau@transnetbw.de 

 

Flurstücke: 

Gemarkung MARBACH: 

6230/9, 6294, 6230, 6335, 6269/1, 565, 421, 6200/4, 6200/10, 6218, 581, 6291, 520/1, 419, 6200/12, 

6308, 6286, 6190, 585, 510/1, 6427, 6323, 569, 6325, 6302, 510, 587, 6230/4, 6316, 6335/1, 6200/9, 

6305, 507, 6409, 6244, 523, 6330, 6408/3, 273, 6272, 577, 6299/1, 6230/2, 6266, 515, 527, 562, 522, 

6205, 579/1, 6433, 6307, 519, 6296, 6200/16, 6267, 6295, 574, 6298, 564, 6200/2, 533, 6434/2, 6273, 

6194, 514, 560, 6230/3, 504, 6320, 6304, 6200/15, 6301, 6200/1, 579, 6317, 571, 525, 508, 6280, 

566, 557, 506, 520/2, 6412, 6290, 586, 6264, 6434/3, 559, 6408/1, 530, 6339, 528, 6284, 6407, 570, 

592, 6326, 563, 588, 6318, 576, 6304/1, 6262, 6217, 6220/1, 6308/1, 575, 6300, 591, 6300/1, 524, 

6324, 532, 517, 6220, 572, 509, 590, 568, 593, 6434/1, 513, 567, 531, 6212, 6200/3, 6315, 6230/10, 

417, 6230/5, 561, 526, 521, 6216, 6200/11, 6410, 6288, 6322, 529, 6263, 516/1, 6302/1, 6305/1, 578, 

6215, 518, 573, 6299, 558, 6230/8, 6408/2, 6200/6, 6410/1, 6406, 6230/7, 6306, 6412/1, 6298/1, 

6332, 589, 6328, 6401, 6321, 6429, 6333, 516/2, 6301/1, 505, 6200/5 
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